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allen Umſtänden. Gefehlt hat aber auch ſtark gegen ſeine Amt  O·Pfli  un  1 mit verantwortlich für den dermaligen religiöfE Zuan des ſiebzehnjährigen akatholiſchen Burchen der atholiſchearrer dieſer unehelichen Mutter. Er mußte auf Grund der inter⸗
confeſſionellen Geſetze, Artikel III jenen Knaben für die atholiſcheKirche rechtzeitig reclamiren; denn dieſer Artikel III gibt nicht blos
den nächſten Anverwandten des Kindes, ſondern auch dem Vorſteherjener Religionsgenoſſenſchaft, deren Rechte, wie ſie Iim Ptike
ſtatuirt ſind, verletzt wurden, das Recht der Klage bei der Staats
gewalt auf Abhilfe Der katholiſche Pfarrer mußte, ſoba er Kenntnißerlangt hatte von der akatholiſchen Taufe dieſes Kindes, In einer
Eingabe ſein biſchöfliches Ordinariat den Sachverhalt dar⸗
egen und um ern amtliche Einſchreiten des Ordinariates bei der
betreffenden k. Statthalterei die geſetzwidrigen Uebergriffedes proteſtantiſchen Paſtorates anſuchen Daraufhin hätte die
Statthalterei (dem Unterfertigten in Fälle bekannt) die
Streichung dieſes Knaben aus der proteſtantiſchen Taufmatrik und
die Eintragung desſelben I die katholiſche Taufmatrik ämtlich ver
anlaßt. 0  E der katholiſche Pfarrer nach dieſer Entſcheidung und
Anordnung gegründete Zweifel An der Giltigkeit der Taufe dieſesKindes, ſo hätte CE das Kind mit Vermeidung jedes ufſehen be
dingungsweiſe wieder 3u aufen und dieß un der Rubrik „Anmerkung“auch bemerken. Con ard Kar

Wien. Ehrenkämmerer Sr IIIIIILL  Heiligkeit und fürſterzbichöfl. Ceremoniär.
XII (Ueber euchte Wände, Mauerfrafſz und Auer0  m ſchreibt Heckner m —einem „Prakt andbu derBaukunſ 177 Folgendes amit die Feuchtigkeit nicht chadenkann, ſoll eine fleißige Lüftung der Kirchen bei einigen Fenſtern antröockenen Tagen ſtets vorgenommen werden. Die Folgen der eutigkeit zeigen ſich den Wänden durch dunkle oder na Fleckenoder durch Abfallen des ErPutzes. Wenn zur Mörtelbereitung ſalzhaltiges Waſſer oder ſalzhaltiger an genommen wurde, dann iſtUnter Einwirkung der Feuchtigkeit der Mauerfraß unvermeidlich.Es zie ſich nämlich nach anhaltender Wärme bei eintretendem

kalten oder euchten Wetter die Luft Im Mauerwerk zuſammen; die
feuchte Luft erhält Raum, nachzudringen, 58t das ZiegelmauerwerkIn Ziegelſtaub auf und ein cryſtalliſirter Mauerausſchlag zeigt ſichEs genügt nun beim auerfra nicht mehr, die Kirche 3u lüften Es
muß vor allem dem weiteren Eindringen der ſſe und Feu  tigkeitvorgebeugt werden. Wenn die Feuchtigkeit vom Fundamente aufſteigt, iſt ſie ſchwer abzuſchließen. Das radicalſte Mittel wäre das
ſogenannte Unterfangen des Mauerwerkes mittelſt einer —

ſolirſchichtwobei aber auch gleichzeitig Erſatz für die euchte Nauer durchErneuerung 2313 0 wäre. Außerdem ſollte für Abfluß des
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Vaſſers Fundamente geſorgt werden. Keine Dachrinne ſoll da
Waſſer unmittelbar neben der Mauer auf die Tde leiten Die
Tde ſe ſoll eine Abdachung zur Ableitung des Waſſers hahenund ern Luftcanal äng der Kirchenmauer iſt unentbehrlich, wenn
von einer Seite her über einen Berg erd da Waſſer dem Funda⸗mente der Kirche zufließen würde. Kommt die Feuchtigkeit nicht
vom Fundamente her und auch nich von oben herab, dann ſollteauch noch das Eindringen der Näſſe durch die äußere Wand ver
hindert werden Das läßt ſich erreichen durch einen doppelten,wetterfeſten Maueranſtrich. Zuvor ſoll der ſchadhafte Mörtel ab
geſchlagen und die Mörtelfugen äußerlich gereinigt werden. Es iſtnich gut, die Kirchen zuerſt Im Innern 3u verputzen, damit durchdie Ußeren, unverputzten Wände die U mehr Zutritt habe und
das Mauerwerk chneller abtrocknen könne. Es V häufig geradedas Gegentheil ern Die Durchfeuchtung der Mauer bei anhaltendemRegen iſt größer, als ur eine 1  E Lüftung n mehreren Tagen He⸗rocknet werden kann. Deßhalb oll beides mit einander verbunden werden
die Abhaltung des Regens durch einen guten, wetterbeſtändigen Anwurfund die Trocknung Ur Lüftung Im Innern an trockenen agen

III (Iſt die Waſſerweihe an Sonntagen eine
Vorſchrift oder Ur ein der Kirche?)) Bei
Beurtheilung der Frage, ob die Beſtimmung des Caeremoniale
Episcoporum (Lib Cap VI 2, letzter Satz) alle SonntageWaſſer zu weihen, geradezu präceptiv oder ULU hortativ ſei,dürfte eine Entſcheidung der Ritus⸗Congregation vom September 1850
I. Paris. a0 5 von Bedeutung ſein. Dieſe lautet aber wie olgDubium An triete t rigorose Obliget rubriéa Caeremo—
nialis Episcoporum. Draecipiens. Ut tum 88 Hucharistia 12
tabernaculo, tum Aqua benedieta 20 fOres écCClèsiae in apposito
VAaS6E Servata qualibet (Cbdomade renovetur?

eSP Guoad 88 HFucharistiam Et I1Ilius nehdomadalem
renovationem affirmative; quoad AQualI henediétam A 0 III.
Ut Servetur laudabilis Consuetudo. Dieſes Decret verlangt alſoſtrenge, daß alle age?) die Euchariſtie erneuert erde, fürdas Weihwaſſer aber ſpri eS inen Unſch aus Daraus
erhellt, daß EeS zwarv ſehr lobenswerth iſt, enn jede Woche neue
Weihwaſſer benedicirt wird, daß aber auf der anderen Seite doch
ke N ſt Ye Vorſchrift mn dieſer Beziehung beſtehet.“)

Vgl Quartalſchrift 1886, Heft, 900 Die Provincialconciliender Zeit prechen von agen, längſtens von einem Monat
Quartalſchrift 1886, Dieſe ſtrenge Vorſchrift ſt auch nichtmM em Decereéete April 1713, 40 (Gardell 53) ausgeſprochen,
henedieirt verden muß
welches überhaupt ausſpricht, daß da Salz nicht 0 oft als das Waſſer


